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Einleitung 

 
Im folgenden wird eine Risikoabschätzung für zinnorganische Verbindungen in 

Strandsand in Form eines gefahrenbezogenen und vorsorgebezogenen Richtwertes 
(RW) vorgelegt. Die Expositionsbetrachtung und Herstellung eines Gefahrenbezuges 

erfolgt in Anlehnung an die Methodik der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-

nung (BBodSchV) zur Ableitung von Prüfwerten für Kinderspielflächen. 

Wegen der überregionalen Bedeutung dieser Frage erfolgte die Ableitung eines 

Richtwertes für Strandsand gemeinsam mit dem Umweltbundesamt und den nord-

deutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern Nieder-

sachsen und Schleswig-Holstein. Ausgangspunkt waren Untersuchungen von 

Strandsand und Sedimenten von Küstenabschnitten in der Nähe von Häfen und 

Werftstandorten, die Rückstände mit organischen Zinnverbindungen aufzeigten.  

 

1. Gegenstand der Bewertung 
 

Untersuchungen auf organische Zinnverbindungen (OZV) ergeben in Abhängigkeit 

vom Eintrag/Standort unterschiedliche Gehalte in küstennahen Sedimenten und 

Strandsänden (LANU 2001). Durch Aufspülungen von Sedimenten kann es zur Be-

lastung von Stränden kommen, die als Bade-/Freizeitstrände genutzt werden.  

Organische Zinnverbindungen, hauptsächlich Tributylzinnoxid, wurden als Biozide 

über Jahrzehnte in Antifoulinganstrichen in der Berufs- und Sportschiffahrt verwen-

det. Seit dem 1. Januar 2003 ist die Verwendung von Tributylzinnverbindungen 

(TBT) für Unterwasseranstriche innerhalb der EU verboten, es dürfen nur noch TBT-

freie Antifoulingfarben eingesetzt werden. Verstöße gegen das Verbot des Einsatzes 

von TBT-haltigen Mitteln können nach der Chemikalien-Verbotsverordnung sowie 

nach der Gefahrstoffverordnung geahndet werden.  

 

OZV sind als endokrin wirksame Substanzgruppe ökotoxikologisch von großer Be-

deutung und führen bereits im Konzentrationsbereich von unter 50 µg/kg Sediment 

zu Imposex bei Mollusken (Oehlmann 2000). Ökologische/Ökotoxikologische Beur-

teilungskriterien sind jedoch nicht für die menschliche Nutzung übertragbar. 
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In Ermangelung verbindlicher Regelungen für Bodenbelastungen mit zinnorgani-

schen Verbindungen werden gesundheitliche Beurteilungswerte für das Expositions-

szenario der Strandnutzung durch Kleinkinder und Badegäste analog zu den Verfah-

ren der BBodSchV für Kinderspielflächen abgeleitet.  

Toxikologische Grundlagen und bisherige Risikobewertungen für TBT und andere 

zinnorganische Verbindungen finden sich in veröffentlichten Stellungnahmen und 

Monographien (Appel et al. 2000, Appel 2004, BGVV 2000, EFSA 2004, UNEP/FAO 

2002, US-EPA 1997, WHO 1996, WHO 1999).  

 

2. Ergebnis 
 
Unter Verwendung der Methodik der BBodSchV (Bundesanzeiger Nr. 161 a, 1999) 

wird ein gefahrenbezogener Prüfwert-analoger Richtwert für Kinderspielflächen von 

25 mg OZV1/kg Sand bzw. Boden abgeleitet. Dieser Wert gilt auch für die Nutzung 

von Stränden durch Menschen und Exposition über orale und dermale Aufnahme 

und schließt Badegäste und Kleinkinder ein.  

In Hinblick auf das Qualitätsziel „gesundes Baden an norddeutschen Küsten“ wird ein 

umwelthygienischer Vorsorgewert von 0,5 mg OZV/kg Sand bzw. Boden vorgeschla-

gen.  

Belastungen von Strandsänden und Küstensedimenten liegen in einem Bereich zwi-

schen < 0,005 bis 0,03 mg OZV/kg TM. 

 

                                                 
1 OZV bezieht sich im gesamten Text auf die jeweiligen Kationen der organischen Zinnverbindung(en) 
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3. Begründung 
 
3.1 Risikobewertung 
 
3.1.1 Stoffbeschreibung 
Zur Charakterisierung organischer Zinnverbindungen wird auf deutsche Berichte 

(BGVV 2000, BfR 2002, Gies 2003, Nestler und Terytze 2005), internationale Mono-

graphien (WHO 1990, 1996, 1999, UNEP/FAO 2002, US-EPA 1997) und die aktuelle 

Stellungnahme der EFSA (2004) verwiesen.   

In Sedimentuntersuchungen werden neben trisubstituierten Verbindungen (TBT und 

TPT) aus biozider Anwendung weitere zinnorganische Substanzen nachgewiesen 

(ARGE Elbe 1999), wobei es sich sowohl um Abbauprodukte von TBT ( Di-n-

butylzinn/DBT und Mono-n-butylzinn/MBT) als auch um Umwelteinträge von anderen 

organischen Zinnverbindungen aus unterschiedlichen Anwendungen (z.B. zinnorga-

nische Stabilisatoren in Kunststoffen) handelt . 

Für die toxikologische Bewertung sind vor allem die trisubstituierten Verbindungen 

Tributylzinn (TBT) und Triphenylzinn (TPT) als auch Dibutylzinn (DBT) wichtig.  

In Sedimenten in der Nähe von Häfen und Schiffahrtstraßen werden  Konzentratio-

nen von > 100 µg OZV/kg Trockenmasse gefunden (LANU 2001).   

 

Tabelle 1: Organozinnkationengehalte [µg OZV/kg TM] in Sedimenten der Kieler  

Förde (nach LANU 2001) 2 

 

Standort MBT DBT TBT TPT 

Seebad Düsternbrook 43 98 132 n.n. 

Strander Bucht 167 186 37 15 

Heikendorfer Bucht 32 18 188 n.n. 

 

Der Umwelteintrag ist in jüngster Zeit rückläufig (Gies 2003).  

In Altablagerungen übersteigt die Summe der TBT-Metaboliten Monobutylzinn und 

Dibutylzinn den Gehalt an TBT. Ein Quotient ([MBT + DBT]/ TBT) >1 spricht deshalb 

für einen zurückliegenden Eintrag von TBT. 

                                                 
2 Beim Vergleich mit anderen Konzentrationsangaben ist zu beachten, dass diese in Veröffentlichungen  unter-
schiedlich als Organozinnkation, Organozinn-Salz oder Zinn-Gehalt angegeben werden. 



 - 7 -

 

Tabelle 2: Physikochemische Daten von bioziden Umweltkontaminanten (n. RAIS 

2005) Tributylzinnoxid (TBTO) und Pentachlorphenol (PCP) 

 

Substanz Log Po/w Kh (Henry-K) Dermaler-

Abs. Faktor 

Permeabilität

[cm/h] 
TBTO 3,84 3860 0,01 0,000234 

PCP 3,7 - 5,12 0,000001 0,25 0,195 

 

 

3.1.2 Gefährdungspotential / Toxikologische Bezugsgrößen 
Tolerierbare tägliche Aufnahmemengen (TDI) 

Tolerierbare resorbierte Dosis (TRD) 

 

Für die toxikologisch relevanten zinnorganischen Verbindungen werden aus Tierver-

suchen abgeleitete tolerierbare Dosen (TDI-Werte) herangezogen. 

Der NOAEL für Tributylzinnoxid (TBTO) liegt bei 0.5 ppm TBTO im Futter, entspre-

chend 0.025 mg/kg KG und Tag (Vos et al. 1990, Penninks 1993). Bei Anwendung 

eines Sicherheitsfaktors von 100 ergibt sich ein TDI (Tolerable Daily Intake) von 

0.00025 mg/kg KG und Tag für TBTO (Penninks 1993, WHO 1996, WHO 1999). Ein 

TDI für DBT-Verbindungen ist bisher nicht hergeleitet worden, da bisher keine geeig-

nete Langzeit-Studie zur Festlegung eines NOAEL durchgeführt wurde. Da DBT und 

TPT nach den vorliegenden Untersuchungen offenbar ein ähnliches Wirkprofil und 

eine ähnliche immuntoxische Wirkpotenz wie TBT-Verbindungen aufzeigen, wird von 

der EFSA ein identischer Gruppen-TDI für TBT, DBT, TPT und DOT3 nämlich 

0.00025  mg/kg KG vorgeschlagen4 (EFSA 2004). 

  

                                                 
3 Di-n-Octyl-Zinn; verwendet als PVC-Stablisator, ohne nennenswertes Vorkommen in marinen Sedimenten 
4 der TDI beträgt 0,0001 mg/kgKG mit Bezug auf den Zinn-gehalt („TBT-Sn“) bzw. 0,27 mit Bezugsangabe 
TBT-Chlorid.  
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Eine Risiko-Abschätzung kann unter Verwendung eines OZV-Summenwertes aus 

DBT + TBT + TPT erfolgen. Im folgenden wird deshalb der Begriff OZV stellvertre-

tend für die Summe aller TBT, DBT und TPT-Verbindungen gebraucht. 

In den Ableitungen kann MBT wegen der marginalen Bedeutung toxikologisch außer 

Acht gelassen werden.  

 Bei der Pfad-Pfad Extrapolation ist nicht von der tolerierbaren zugeführten Dosis 

(TDI) sondern von der resorbierten Dosis auszugehen. Die tolerierbare resorbierte 

Dosis (TRD) errechnet sich aus der jeweiligen Dosis und der entsprechenden Re-

sorption nach oraler Aufnahme. Diese beträgt für TBT bei der Ratte zwischen 20 und 

55 %. Bei Untersuchungen an Baboonaffen wurde eine orale Resorption von 54 % 

festgestellt (Hümpel et al. 1986); die Resorption von DBT und TPT liegt in vergleich-

barer Größenordnung von 40 % (EFSA 2004). 

Es wird für die OZV von einer mittleren Resorption von 30 % für den oralen Pfad 

ausgegangen. Um die resorbierte Menge bei oraler und dermaler Aufnahme verglei-

chen zu können, ist der TDI Wert deshalb als TRD-Wert umzurechnen. Dem oralen 

TDI-Wert von 0,25 µg/kgKG entspricht somit als TRD-Wert eine resorbierte Menge 

von 0,075 µg/kg KG /Tag (tolerierbare resorbierte Dosis).  

 

Tabelle 3: TDI-Werte und TRD-Werte für OZV (n. BGVV 2000, EFSA 2004) 

 

Organische Zinnverbindung TDI 

(zugeführte Dosis) 

TRD# 

(resorbierte Dosis) 

Monobutylzinn (MBT) 25000 µg/kg KG 7500 µg/kg KG 

Gruppe DBT + TBT +TPT 0,25 µg/kg KG 0,075 µg/kg KG 

# - entsprechend einer Resorption von 30% vom TDI  
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3.1.3 Exposition 
 

3.1.3.1 Oral  
 

a) Bodenmaterial 

Für die orale Aufnahme von Bodenmaterialien werden etablierte Standardannahmen 

herangezogen (BBodenSchV; BAGS 1995). Danach beträgt die tägliche Bodenauf-

nahme für Kleinkinder 0,5 g/Tag, was bei einem Aufenthalt von 240 Tagen/Jahr und 

10 kg Körpergewicht einer aufgenommenen Bodenmenge von 0,33 mg/kgKG*Tag 

entspricht. Angesichts der realen Exposition von typischen Strandbesuchern (Kin-

dern im Urlaub) stellen diese Standardannahmen eine sehr ungünstige Situation dar 

und beinhalten damit einen zusätzlichen (nicht ausgewiesenen) Sicherheitsfaktor.  
 

b) Nahrung 

Die nahrungsbedingte Zufuhr von OZV erfolgt im wesentlichen durch Fischverzehr, 

es wird ein Wert von 0,05 µg kg KG*Tag als nahrungsbedingte Zufuhr für Kinder an-

genommen.  

Der Verzehr von Fisch, dazu Muscheln und Garnelen macht heute den größten An-

teil der Exposition des Verbrauchers mit OZV aus. Dabei handelt es sich hauptsäch-

lich um Tri- und Dibutyl- sowie Tri- und Diphenylzinn-Verbindungen. 

Nach neueren Untersuchungen liegen die OZV-Gehalte von in Europa gehandeltem 

Speisefisch und Fischprodukten im Mittel bei 62 µg/kg Frischgewicht (EC 2003). Be-

rechnungen der EFSA (2004) kommen auf eine mittlere tägliche OZV-Aufnahme von 

0,083 µg/kgKG*Tag bei Erwachsenen mit hohem Fischverzehr (80 g/Tag). 1990 

wurde für die Bundesrepublik Deutschland ein Jahres-Pro-Kopf-Verbrauch für Fisch 

von 13,5 kg angegeben was ca. 37 g täglich entspricht.  

Der Fischverzehr von Kindern ist geringer und beträgt nach den Standards zur Expo-

sitionsabschätzung (BAGS 1995) für 4-6jährige Jungen und Mädchen im Mittel 8 

g/Tag. Bei einem angenommenem Fischverzehr für Kinder von täglich 8 g errechnet 

sich bei Gehalten von 62 µg OZV/kg insgesamt eine Zufuhr von 0,5 µg/Tag bzw. 0,05 

µg/kg Körpergewicht5. Dies entspricht einer Ausschöpfung des TDI von 20 %. 

 

 

                                                 
5 Körpergewicht 10 kg 
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3.1.3.2 Dermal 
 

Neben der möglichen oralen Aufnahme von Sand ist auch eine dermale Resorption 

durch Kontakt der Haut mit Sand zu berücksichtigen. 

Nach dermaler Applikation besitzen Tributylzinnverbindungen eine geringere syste-

mische Toxizität als nach oraler Verabreichung, da sie dermal langsamer resorbiert 

werden. Das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinär-

medizin (BGVV) legte seinen Bewertungen eine dermale Resorption von 20 % 

zugrunde (BGVV 2000). Nach UNEP/FAO (2002) beträgt die dermale Resorption 10 

% und auch nach den Angaben im Risk Assessment Information System (RAIS 

2005) weist TBT (10%) eine deutlich geringere Hautpermeabiltät als das Biozid Pen-

tachlorphenol (25%) auf, so dass eine Annahme von 20 % (24 h) die Hautresorption 

keinesfalls unterschätzt.  

 

3.1.3.3 Inhalativ 
 

Eine inhalative Aufnahme entfällt. 

 

3.1.4 Risikocharakterisierung 
 
Die Ableitung eines Prüfwertes für das Nutzungsszenario „Kinderspielflächen“ folgt 

den in der BBodSchV festgelegten Verfahren (Bundesanzeiger Nr. 161a vom 28. 

August 1999) auf der Grundlage von Berechnungen der jeweiligen Exposition mit 

oraler Aufnahme und perkutaner Resorption. 
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3.1.4.1 Zusammenstellung der Kenndaten für TBT (OZV)  
 
NOAEL = 0,025 mgTBT/kgKG*Tag (Ratte)  

TDI = 0,25 µgOZV/kg KG / Tag (chronische orale Aufnahme) 

Resorptionoral = 30% 

Aufenthalt/Spielen im Freien = 240 Tage/Jahr 

Bodenaufnahmeoral = 0,5 g/Tag (Kleinkind) 

PICA-Verhalten, Bodenaufnahmeoral = 10 g/Tag (Kleinkind) 

TRD = 0,075 µg OZV/kg KG / Tag  

Hautreizung: Material-Konzentration von > 0,01 % ~ 100 mgTBT/kg 

Exponierte : (Kind 1- 3 Jahre) = 10 kg KG 

Kontaktfläche : unbedeckte Körperoberfläche (Kopf, Rumpf, Hände, Arme, Beine, 

Füße) } = 2100 cm²  

Bodenschichtdicke/Bedeckung der Haut ( n. BAGS 1995, 95.Perzentil) = 1,7 mg/cm² 

Expositionszeit = 5 Stunden/Tag  

Resorption derm= 20 % (24 h) 

Resorptionsrate = 4 % ( aus 20% × 5h/24h)  

Pauschale Ausschöpfung des TRD-Wertes  

• durch den Hintergrund: 80% (Faktor 0,8)  

• durch den belasteten Sand: 20% (Faktor 0,2) 

Gefahrenfaktor F (nach BBodSchV) =  10 (aus zwei Sicherheitsfaktoren √ 10×10)  
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3.1.4.2 Pfadbetrachtung 
 
a)  Für den oralen Pfad wird der zulässige Sand- bzw. Bodengehalt errechnet aus 

einer geschätzten oralen Aufnahme von 0,5 g Sand/Tag an 240 Tagen (Standardan-

nahme nach BBodSchV) mit: 33 mgSand/kg KG/Tag. 

 

Tolerierbarer Bodengehalt : 0,25 µg ٪ 33 mg = 0,0076 µg/mg Boden   

 

RWoral :  7,6 mg OZV/kg Boden (Kind 10 kg KG) 

 

b)  Die dermale Exposition ergibt sich aus der dermalen Bodenaufnahmerate (Db) für 

einen Strand-Tag eines Kleinkindes (10 kg KG) errechnet sich als: 

 

Db = ( Kontaktfläche × Bodenschichtdicke × Resorption) 

Körpergewicht 

 

Db = (2100 cm² ×1,7 mg/cm² × 0,04) ٪ 10 kg = 14,28 mg/kg KG/Tag 

 

Tolerierbarer Bodengehalt : 0,075 µg ٪ 14,28 mg = 0,0053 µg/mg Boden 

 

RWdermal :  5,3 mg OZV/kg Boden  (Kind 10 kg KG) 
 

Korrekturfaktoren der Aufenthaltszeiten im Verhältnis zu den Jahrestagen bleiben 

unberücksichtigt.  
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c)  Gesamtbetrachtung (oral +dermal) 

Die Gesamtexposition errechnet sich anteilig nach: 

 

Σ( oral + dermal) < 1 > (CSand ٪ RWoral ) + (Csand ٪ RWdermal )  

 
RW(oral + dermal) × (1 ٪ 7,6 + 1 ٪ 5,3  ) = 1 
 

CSand ٪ 7,6 + CSand ٪ 5,3 = 1 
CSand (1 ٪ 7,6  ٪ 1+ 5,3) = 1 
CSand (0,132 + 0,189) = 1 
CSand (0,328) = 1 
CSand = 1 ٪ 0,32 
CSand = 3,1 
 

Wird die Gesamtexposition durch dermale und orale Aufnahme von OZV im Sand 

anteilig betrachtet, so ergibt bei etwa 3 mg OZV/kg Sand zusammen eine vollständi-

ge Expositionsausschöpfung des TDI von 0,25 µg/Kg*Tag: 

 

RW(dermal + oral) :  3 mg OZV/kg Boden  (Kind 10 kg KG) 
 

3.1.4.3 Gefahrenbezug 
 
Ein gefahrenbezogener Prüfwert nach BBodSchV errechnet sich aus: 

 

Prüfwert (Gefahrenbezug) = RW(dermal + oral) × (Gefahrenfaktor-Hintergrund) 

 
rechnerischer Prüfwert-Vorschlag = 3 × (10 - 0,8) = 28 mg OZV/kg Boden  
 

Dieser Wert deckt auch subakute Gefahren durch die einmalige und auch mehrmali-

ge Aufnahme von größeren Mengen von Sand (z.B. 10 g bei zeitlich befristetem Pi-

ca-Verhalten) ab, da die Bodenaufnahme als Mittel über 240 Tage angesetzt ist und 

auf einem chronischen TDI basiert. 

Der Wert von 28 mg liegt unter den Gehalten (0,01 %) bei denen hautreizende Wir-

kungen beobachtet wurden. 

Entsprechend der Prüfwertdefinition der BBodSchV ist bei Überschreitung dieses 

Wertes im Einzelfall zu prüfen, ob die für die einzelnen Pfade angenommenen Kenn-

daten und Expositionsbedingungen vorliegen und damit eine Gefahrensituation be-

gründen. 
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3.1.4.4 Vorsorgebezug 
 

Im Hinblick auf ein touristisch angestrebtes hohes Sicherheitsniveaus wird für 

Strandsand der chronische NOAEL von 25 µg/kg KG und ein TDI von 0,25 µg/kg KG 

für die orale Aufnahme bzw. ein TRD-Wert von 0,075 µg/kg KG für die dermale Ex-

position gewählt und die Exposition durch den Bodenpfad auf eine anteilige Aus-

schöpfung des TDI  bzw. TRD von 20 % beschränkt. 

 

Ein nicht gefahrenbezogener „umwelthygienischer Vorsorgewert“ errechnet sich so-

mit unter Verwendung des RW(dermal + oral) von 3 mg/kg und einer Ausschöpfung des 

TDI/TRD von 20 % für den Bodenpfad mit: 

 

Vorsorgewertvorschlag = 3 mg/kg × 0,2 = 0,6 mg OZV/kg Boden 
 

Der Wert von 0,6 mg OZV/kg Sand bzw. Boden ist als nicht gefahrenbezogener 

Richtwert anzusehen und gilt ganzjährig, er sollte unter hygienischen/ vorsorgeorien-

tierten Gesichtspunkten nicht überschritten werden. 

Dieser Wert deckt eine Mischexposition durch orale und dermale Sand-Aufnahme 

ab. Da der Aufenthalt am Strand bzw. der Kontakt mit Spielsand zeitlich und saisonal 

begrenzt ist, beinhaltet dieser Wert eine ausreichende Sicherheitspanne, um die nah-

rungsbedingte Exposition und andere kurzfristige Zusatzbelastungen sowie eine hö-

here dermale Resorptionsrate von feuchtem Sand einzuschliessen.  

Bei Unterschreitung dieses Wertes ist die Besorgnis einer Gefährdung von Men-

schen (Kleinkindern) ausgeräumt. Bei Überschreitung des Wertes sind weitere Ein-

träge von mit Zinnorganika belasteten Materialien zu verhindern, um Gefährdungen 

von Menschen vorzubeugen. 
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4.  Ökotoxikologische Einstufung von OZV-Gehalten in Sedimen-
ten  
 

Die oben vorgeschlagenen humantoxikologischen bzw. umwelthygienischen Richt-

werte gelten nur für die Exposition des Menschen (Kleinkinder). Eine Übertragbarkeit 

auf ökologische Problemstellungen ist nicht gegeben, die Anwendung der Richtwerte 

für ökotoxikologische Fragestellungen unzulässig.  

Im Auftrag des Umweltbundesamtes ist von Nestler und Terytze (2005) die Ökotoxi-

kolgie von Tributylzinn-Verbindungen zusammengestellt worden und eine zulässige 

Bodenkontamination (Predicted no-effect concentration/ PNECBoden) von 8 µg/kg Bo-

den und ein entsprechender Richtwert für Klärschlamm von 6 mg/kg vorgeschlagen 

worden. 

 

Sedimentbelastungen mit Organozinnverbindungen werden nach Oehlmann (2000) 

in fünf ökologische Zustandsklassen unterschieden und orientieren sich an der Be-

lastung mit der ökotoxikologisch besonders wirksamen Verbindung Tributylzinn 

(TBT). 

 
Tabelle 4: Ökotoxikologische Bewertung von Sedimenten (nach Oehlmann) 

 

ökologische Zustandsklasse TBT-Belastung µg TBT#/kg Sediment 

Klasse 1  =  sehr gut unterhalb der analytischen Nachweisgrenze 

Klasse 2  =  gut < 12,5 

Klasse 3  =  mäßig 12,5 – 100 

Klasse 4  =  unbefriedigend 100 – 185 

Klasse 5  =  schlecht > 185 

 

# TBT-Kation. Originalwerte sind als (TBT-)Sn Konzentration angegeben und wurden mit 
dem Umrechnungsfaktor 2,5 von (TBT-)Sn auf TBT als Organozinnkation umgeformt (MW 
TBT /MW Sn =  290/119 = 2,5) 
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5. Risikomanagement 
Empfehlungen zur regulatorischen Beurteilung von OZV in Strand-
sand 
 

Die für die Risikoabschätzung wichtigste Eigenschaft zinnorganischer Verbindungen 

ist die immuntoxische Wirkung. Das Ausmaß dieser Wirkung ist von der Art und Zahl 

der Substituenten am Zinn abhängig. Tributyl- und Triphenylzinnverbindungen sind 

sehr stark wirksam, Monobutylzinn deutlich weniger. Für die relevanten Organozinn-

Verbindungen liegen keine Untersuchungen zu möglichen Kombinationswirkungen 

vor. Kombinationswirkungen von TBT-, DBT- und TPT-Verbindungen werden jedoch 

wegen der ähnlichen Wirkprofile hinsichtlich immuntoxischer Wirkungen in subchro-

nischen und chronischen Fütterungsstudien mit Nagern (z.B. Verminderung der Leu-

kozytenzahl, erniedrigtes Milz- und Thymusgewicht) grundsätzlich für möglich gehal-

ten. Es wird für DBT, TBT und TPT von einer additiven Wirkung ausgegangen. 

Da die Organozinnverbindungen TBT und DBT und TPT eine ähnliche Toxizität auf-

weisen, können die im Bodenmaterial gemessenen Konzentrationen addiert werden, 

die zuvor abgeleiteten Richtwerte gelten deshalb für die Summe der immuntoxischen 

OZV =  Σ(TBT + DBT + TPT).  Da in dieser Summenbildung weitere möglicherweise 

vorkommende  immuntoxische Organozinnverbindungen nicht berücksichtigt werden,  

werden die oben abgeleiteten Werte für die regulatorische Handhabung abgerundet. 

 

 

Zur Gefährdungsbeurteilung von Spielflächen und gleichgestellten Sandstränden 

wird ein abgerundeter  

gefahrenbezogener Richtwert (Prüfwert-Vorschlag6)  
von 25 mg OZV/kg Sand bzw. Boden  

empfohlen. 

 

Zur umwelthygienischen Bewertung wird als abgerundeter Richtwert ein 

Vorsorgewert von 0,5 mg OZV/kg Sand bzw. Boden 
vorgeschlagen. 

                                                 
6  Zum Begriff des Prüfwert-Vorschlages siehe LABO-ALA (2004). Die erforderliche Konsentierung des TDI-

Wertes fand EU-weit statt (EFSA 2004). Für den TRD wurde eine Resorption von 30 % unterstellt. 
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